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Verordnung
tiber die Erhebung von Gebiihren fiir
Sondernutzungen an LandesstraBen
(Sondernutzungsgebiihrenverordnung LandesstraBen - SondGebVO LStr)

Vom 22. November 2000

Aufgrund des § 19 a des StraBen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028), geéan-
dert durch Gesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) wird verordnet:
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§1
Sondernutzungsgebiihren

Flr Sondernutzungen an LandesstraBen - mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten - werden Gebih-
ren nach dieser Verordnung erhoben.

§2
Bemessungsgrundsatze fir Sondernutzungsgebuhren

(1) Die Hohe der Gebihren bestimmt sich nach dem anliegenden Gebuhrentarif (Anlage). Soweit
dieser Rahmensatze vorsieht, ist die Sondernutzungsgebuhr im Einzelfall zu bemessen nach

1. Art und AusmaB der Einwirkung auf die StraBe und den Gemeingebrauch sowie
2. den wirtschaftlichen Interessen der Gebilhrenschuldnerin/des Geblihrenschuldners.

(2) Bei Sondernutzungen, fir die Gebihren nach Jahren bemessen werden und die im Laufe ei-
nes Rechnungsjahres beginnen oder enden, wird fir jeden angefangenen Monat ein Zwdlftel der
Jahresgebihr erhoben. Ist eine Gebuhr nach Tagen, Wochen oder Monaten bemessen, wird die
hierfir eingesetzte volle Geblhr auch dann erhoben, wenn die Sondernutzung nur wahrend ei-
nes Teils des jeweiligen Zeitraumes ausgeubt wird.

§3
Festsetzung der Gebuhren

Die Gebihren werden vom Landesbetrieb StraBenbau festgesetzt. In den Fallen der §§ 20 Abs.
3, 21und 25 Abs. 1und 2 StraBen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen kénnen
Sondernutzungsgebihren auch durch Bescheide anderer Behorden festgesetzt werden.

§4
Gebuhrenschuldnerin/Gebihrenschuldner

(1) Geblhrenschuldnerin/Gebihrenschuldner sind

1. die Erlaubnisnehmerin/der Erlaubnisnehmer und ihre Rechtsnachfolgerin/sein Rechtsnachfol-
ger,

2. wer die Sondernutzung ausibt oder in seinem Interesse austben lasst.

(2) Mehrere Gebihrenschuldner haften als Gesamtschuldner.
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§5
Entstehung und Falligkeit

(1) Die Gebuhren entstehen bei erlaubter wie auch bei unbefugter Sondernutzung mit dem Be-
ginn der Nutzung.

(2) Die Gebuihren werden mit Bekanntgabe des Gebihrenbescheides an den Gebihrenschuldner
fallig, wenn nicht die Behorde einen spateren Zeitpunkt bestimmt. Bei wiederkehrenden jahrli-
chen Geblihren werden die folgenden Geblhren zum Ende des ersten Vierteljahres des jeweili-
gen Rechnungsjahres fallig.

§6
Gebuhrenfreiheit

(1) Von Geblihren sind befreit

1. die Bundesrepublik Deutschland und die bundesunmittelbaren juristischen Personen des 6f-
fentlichen Rechts, deren Ausgaben ganz oder teilweise auf Grund gesetzlicher Verpflichtung aus
dem Haushalt des Bundes getragen werden,

2. das Land und die juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts, die nach dem Haushaltsplan
des Landes fir Rechnung des Landes verwaltet werden,

3. die Gemeinden und Gemeindeverbande, sofern die Amtshandlung nicht ihre wirtschaftlichen
Unternehmen betrifft.

(2) Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Absatz 1 Genannten berechtigt sind, von ihnen zu
zahlende Geblihren Dritten aufzuerlegen, oder wenn sonst wie Dritte mit dem betreffenden Be-
trag belastet werden kénnen.

(3) Sondernutzungen, die Uberwiegend im 6ffentlichen Interesse liegen, sind gebuhrenfrei.

§7
Stundung und Erlass

Fdr die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Geblhren gelten die Vorschriften der
Landeshaushaltsordnung.

§8
Erstattung

Wird die Sondernutzung aufgegeben oder die Erlaubnis oder Genehmigung widerrufen, so wer-
den auf Antrag die im Voraus entrichteten Gebuhren erstattet. Der Antrag ist innerhalb von drei
Monaten nach Beendigung der Sondernutzung zu stellen. Betrage unter 58,67 Deutsche Mark/
30,-- Euro werden nicht erstattet.

§9
Beitreibung
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Die Beitreibung der Gebuhren erfolgt aufgrund der Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils guiltigen Fassung.

§10
Ubergangsbestimmung

Far Erlaubnisse oder Genehmigungen von Sondernutzungen, die vor In-Kraft-Treten dieser Ver-
ordnung erteilt worden sind, gilt die in der Erlaubnis oder Genehmigung festgelegte Gebuhr fort.
Soweit wiederkehrende Gebihren von dem Sondernutzungsgebihrentarif dieser Verordnung
abweichen, kdnnen sie mit der MaBgabe angepasst werden, dass die Gebuhr ab dem 1. Januar
2002 nach dem Sondernutzungsgebuhrentarif dieser Verordnung berechnet werden. Bei unbe-
fugter Sondernutzung kénnen die Geblihren nach dieser Verordnung auch riickwirkend erhoben
werden.

§ 1
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.

Disseldorf, den 22. November 2000

Der Minister
fur Wirtschaft und Mittelstand,
Energie und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ernst Schwanhold

Anlage
- Gebiihrentarif der Sondernutzungsgebiihren -
zur Verordnung Uber die Erhebung von Gebuhren fir Sondernutzungen an LandesstraBen
Reihenfolge der Darstellung: Tarifstelle/Gegenstand/Gebuhr in DM/Euro

1
Zufahrten oder Zugange auBerhalb der Ortsdurchfahrten

1.1
Zufahrten von land-, forstwirtschaftlichen Grundstlicken
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gebuhrenfrei

1.2

Zufahrten von sonstigen nicht gewerblich bzw. nicht unternehmerisch genutzten Grundstiicken
sowie Gartnereien, Gartenbau- und Baumschulbetrieben

jahrliche Geblhr: 27,38/ 14,-- bis 682,58 / 349,--

1.3

Zufahrten von bebauten oder in der Bebauung befindlichen, fiir Wohnzwecke bestimmten
Grundstiicken, je Wohneinheit

jahrliche Gebluhr: 29,34 / 15,-- bis 131,04 / 67,--

1.4

Zufahrten von gewerblich genutzten Grundstiicken, z. B. Tankstellen, Industriewerken, Lager-
platzen, Kiesgruben, Lehmgruben, Steinbriichen, Gaststatten, Einkaufs- und Gartencentren so-
wie Gartnereien, Gartenbau- und Baumschulbetrieben, soweit auf diesen der Verkauf der Pro-
dukte stattfindet; ferner fur die Nutzung von Grundstticken, die der Ausubung freiberuflicher Ta-
tigkeit dienen, wie z.B. Arzte, Rechtsanwilte, Architekten und vergleichbare weitere Tatigkeiten.
jahrliche Gebuhr: 136,91/ 70,-- bis 1.365,17 / 698,--

1.5
Zugange entsprechend Nr. 1.4
jahrliche Gebuhr: 68,45/ 35,-- bis 682,58 / 349,--

2
Kreuzungen

2.1

Leitungen aller Art, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen und durch sie der Gemeingebrauch
beeintrachtigt wird, mit Ausnahme der Leitungen der 6ffentlichen Versorgung fur Elektrizitat,
Gas, Fernwarme, Wasser sowie 6ffentliche Abwasserleitungen jeweils mit den Hausanschliissen
jahrliche Geblihr: 273,82 / 140,--

2.11
bei Leitungsbiindelungen von mehr als einer Leitung
jahrliche Geblhr: 545,68 [/ 279,--

2.2

Schienenbahnen und Seilbahnen, die dem 6ffentlichen Verkehr dienen, einschlieBlich der An-
schlussbahnen im Sinne des Kreuzungsgesetzes

gebuhrenfrei

2.3
Schienenbahnen und Seilbahnen, die nicht dem o6ffentlichen Verkehr dienen, mit Ausnahme der
Anschlussbahnen im Sinne des Kreuzungsgesetzes

2.31
hdhengleich
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2.3.11
auf Dauer
jahrliche Gebuhr: 136,91/ 70,-- bis 682,58 / 349,--

2.3.1.2
vorubergehend
monatliche Gebuhr: 68,45 / 35,-- bis 136,91/ 70,--

2.3.2
hohenfrei

2.3.21
auf Dauer
jahrliche Geblhr: 136,91/ 70,--

2.3.2.2
vorubergehend
monatliche Gebuhr: 68,45 / 35,-- bis 136,91/ 70,--

2.4
Foérderbander und Ahnliches einschlieBlich Masten, Schichte und dergleichen

2.41
auf Dauer
jahrliche Geblhr: 136,91/ 70,--

2.4.2
vorubergehend
monatliche Geblhr: 68,45 / 35,--

2.5
Uber- und Unterfiihrungen privater Wege
jahrliche Geblihr: 136,91/ 70,--

3
Langsverlegungen

3.1

Leitungen aller Art, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen und durch sie der Gemeingebrauch
beeintrachtigt wird, mit Ausnahme der Leitungen der 6ffentlichen Versorgung fur Elektrizitat,
Gas, Fernwarme, Wasser sowie 6ffentliche Abwasserleitungen jeweils mit den Hausanschlissen
je angefangene Meter,

jahrliche Geblhr: 1,37 /0,70

3.11
bei Leitungsbindelungen von mehr als einer Leitung je angefangene Meter
jahrliche Gebuhr: 2,74 /1,40
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3.2
Gleise je angefangene Meter
jahrliche Gebihr: 1,37 /0,70

3.3
Obusleitungen, einschlieBlich der Masten
gebuhrenfrei

3.4
Anlagen der StraBenbeleuchtung
gebuhrenfrei

4
Bauliche Anlagen (einschlieBlich Schilder, Pfosten, Masten und Ahnliches), soweit durch sie der
Gemeingebrauch beeintrachtigt wird

41
Schilder (einschlieBlich Pfosten)

4.1
allgemein eingefuhrte Hinweisschilder auf Gottesdienste
gebuhrenfrei

4.1.2

allgemein eingeflihrte Hinweisschilder z. B. auf Unfall- und Kraftfahrzeughilfsdienste, Tankstel-
len, Gaststatten, Messen, Campingplatze

gebuhrenfrei

4.1.3
sonstige Hinweisschilder (auBer gewerblicher Werbeschilder und Transparente)

41.31
auf Dauer
jahrliche Gebuhr: 27,38 / 14,--

4.1.3.2
vorUubergehend
gebuhrenfrei

4.1.4
gewerbliche Werbeschilder und Transparente

41.41
auf Dauer
jahrliche Gebuhr: 136,91/ 70,--

4.1.4.2
vorUubergehend
wochentliche Gebihr: 13,69 / 7,--
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4.2
Wartehallen
gebuhrenfrei

4.3
Milchbanke
gebuhrenfrei

4.4
Verladestellen, Anlagen zur Holzabfuhr, Waagen
jahrliche Gebulhr: 68,45 [/ 35,--

4.5

Vorubergehende Aufstellung von Geristen, Bauzaunen, Container, Maschinen, Geraten, Fahr-
zeugen, einschl. Hilfseinrichtungen (z. B. Zuleitungskabel), Lagerung von Material
wochentliche Gebuhr: 35,20/ 18,--

4.6

Vorlbergehende Sondernutzung, soweit sie flir wirtschaftliche oder gewerbemaBige Zwecke er-
folgt

tagliche Gebuhr: 68,45 / 35,-- bis 682,58 / 349,--

5
Besondere Veranstaltungen im Sinne der StVO, wenn durch sie der Gemeingebrauch beeintrach-
tigt werden kann

5.1
gewerbliche sportliche Veranstaltungen, Versuchsfahrten, Dreharbeiten (z.B. Film, Fernsehen)
tagliche Gebuhr: 162,33 / 83,- bis 1.642,90 / 840,--

5.2
Werbeveranstaltungen und Ahnliches
tagliche Gebuhr: 31,29 / 16,-- bis 328,58 / 168,--

5.3
StraBenhandel ohne bauliche Anlagen
tagliche Gebuhr: 31,29 / 16,-- bis 328,58 / 168,--

GV.NRW. 2000 S. 765

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/8


https://recht.nrw.de/gvnrw/2000-s765

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Landesstraßen (Sondernutzungsgebührenverordnung Landesstraßen - SondGebVO LStr) 


